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Schulfachliche Stellungnahme 

zur Einrichtung einer Dependance (Kyffhäuserstraße) der Schule am Nordpark, För-

derschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

 

Die Schule am Nordpark ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-

wicklung. Aufgrund kontinuierlich steigender Schülerzahlen in den vergangenen Jahren und 

der aktuellen Anmeldezahlen in der Stadt Wuppertal, ist der vorhandene Raumbedarf an 

den bestehenden Schulstandorten nicht mehr zu decken. Eine Erweiterung oder bauliche 

Anpassung der bestehenden Gebäude ist aus kapazitätsgründen nicht realisierbar. 

Der Bedarf an Förderschulplätzen im Bereich Geistige Entwicklung hat sich in den letzten 

Jahren deutlich erhöht. Dies spiegelt sich sowohl in den Zahlen der eingegangenen Anmel-

dungen als auch in den zahlreichen Elternwünschen wider, ihre Kinder an einer Förder-

schule unterrichten zu lassen.  

Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung einer Dependance an der Kyffhäuserstraße aus 

schulfachlicher Sicht dringend notwendig, um den gesetzlichen Auftrag zur Beschulung aller 

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erfüllen zu kön-

nen. Der zusätzliche Standort bietet die Möglichkeit, dem steigenden Platzbedarf weitestge-

hend gerecht zu werden und zugleich weiterhin ein entsprechend pädagogisches Angebot 

sicherzustellen. 
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Die schulfachlichen Voraussetzungen zur Einrichtung einer Dependance an der Kyffhäuser-

straße sind aus Sicht der Schulaufsicht gegeben. Die Maßnahme ist pädagogisch sinnvoll, 

organisatorisch machbar und aus Kapazitätsgründen unabdingbar. Sie trägt dazu bei, eine 

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwick-

lung zu sichern und den Elternwünschen zu entsprechen. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
A. Habermeier 
(Schulamtsdirektorin) 


